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Abwägung zum Bebauungsplan Nr. 076 „Auf der Löh“ im Ortsteil Jüchen  

hier: Offenlage gem. § 4 (2) BauGB 
 

Nr. Behörde Stellungnahme Abwägung Beschlussvorschlag 

1 Bezirksregierung 

Arnsberg - Abt. 6 

(Bergbau und Energie 

in NRW) 

-   

2 Bezirksregierung Düs-

seldorf: Bezirksregie-

rung Düsseldorf - Dez. 
53(Immissionsschutz - 

einschl. anlagenbezo-

gener Umweltschutz) 

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stellungnahme gebe-

ten. 

 
Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende Stellungnahme: 

Es bestehen seitens des Dezernates keine Bedenken gegen die Planung. 

 

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) ergeht folgende Stel-

lungnahme: 

Gegen die Änderung in dem oben genannten Bereich im Regierungsbezirk Düsseldorf 

bestehen aus meiner Sicht keine Bedenken, da sich im Planungsgebiet meines Wissens 

keine Bau- oder Bodendenkmäler befinden, die im Eigentum oder Nutzungsrecht des 

Landes oder Bundes stehen. 
 

Da meine Zuständigkeiten nur für Denkmäler im Eigentums- oder Nutzungsrecht des 

Landes oder Bundes gegeben sind empfehle ich -falls nicht bereits geschehen- den LVR 

-Amt für Denkmalpflege im Rheinland-in Pulheim und den LVR -Amt für Bodendenkmal-

pflege im Rheinland- in Bonn sowie die zuständige kommunale Untere Denkmalbehörde 

zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange zu beteiligen. 

 

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht folgende Stellung-

nahme: 

Es bestehen seitens des SG 53.4 weiterhin keine Bedenken gegen die Planung. 
 

Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht folgende Stellung-

nahme: 

Es bestehen seitens des Dezernates keine Bedenken gegen die Planung. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

 
Das LVR-Amt für Denkmal-

pflege im Rheinland, das 

LVR-Amt für Bodendenkmal-

pflege im Rheinland sowie 

die zuständige kommunale 

Untere Denkmalbehörde 

wurden im Verfahren betei-

ligt.   

 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 
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Folgende von mir zu vertretenden Belange sind von dem Vorhaben nicht berührt: 

- Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung (Dez. 33) 

- Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) 

 

Hinweis: 

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregierung Düsseldorf 

als Träger öffentlicher Belange. 
Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen diese Funktion im 

vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sachgebiete haben die von Ihnen 

vorgelegten Unterlagen daher nicht geprüft. 

Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- oder Antragsver-

fahren auch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden können, die in diesem Schrei-

ben keine Erwähnung finden. 

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung: 

 

Die Bezirksregierung als Träger öffentlicher Belange | Bezirksregierung Düsseldorf 
(nrw.de) 

 

und 

 

https://www.brd.nrw.de/system/files/media/document/2022-11/20221109_toeb_zusta-

endigkeiten.pdf 

3 Bundesamt für Infra-

struktur, Umwelt-

schutz und Dienstleis-

tungen der Bundes-
wehr (BAIUDBw)(Refe-

rat Infra I 3) 

Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung werden 

Belange der Bundeswehr nicht berührt. 

 

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Planung 
seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

4 Deutsche Bahn AG: 

Deutsche Bahn AG(DB 

Immobilien, Region 

West (Kompetenzteam 

Baurecht)) 

-   

5 Deutsche Glasfaser 

Holding GmbH 

-   
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6 Deutsche Telekom 

Technik GmbH: Deut-

sche Telekom Technik 

GmbH T NL West, PTI 

24(Stichwort: Bebau-

ungsplan) 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentüme-

rin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Tech-

nik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung 

wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementspre-

chend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir 

wie folgt Stellung: 

 

Gegen die Planung haben wir keine Bedenken. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

7 Deutsche Telekom 

Technik GmbH: Best 

Mobile (Richtfunk-

Trassenauskunft 

deutschlandweit) 

Vielen Dank für die Beteiligung. 

Im gekennzeichneten Bereich verlaufen einige unserer Richtfunkstrecken. 

Ich habe die Datei Trassenschutz_Report angehängt, diese enthält die Geodaten der 

Richtfunkstrecken. 

Sollten ihre Planungen Bebauungen jeglicher Art enthalten die unterhalb einer Gesamt-

höhe von 25m sind, bestehen von unserer Seite keine Einsprüche, da unsere Richt-

funkstrecke deutlich oberhalb des Planungssektors verläuft. 

 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 
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8 Deutsche Telekom 

Technik GmbH: Best 

Mobile Rollout FNP 1 

(Richtfunk-Trassen-

auskunft) 

-   

9 Deutscher Wetter-

dienst - PB 24A (Abt. 

Finanzen u. Service) 

Der Deutsche Wetterdienst hat keine Einwände. Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

10 Die Autobahn GmbH 

des Bundes: Nieder-

lassung Rheinland 

-   

11 Erftverband Aus wasserwirtschaftlicher Sicht seitens des Erftverbandes bestehen gegen die v. g. 

Planung keine Bedenken. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

12 Evangelische Kirche 

im Rheinland (Landes-

kirchenamt) 

-   

13 Evangelische Kirchen-

gemeinde Jüchen 

-   

14 Gemeinde Titz: FB 3 - 

Gemeinde- und Struk-

turentwicklung, Wirt-

schaftsförderung 

-   

15 Geologischer Dienst 

Nordrhein-Westfalen 

Landesbetrieb 

-   

16 Handelsverband Nord-
rhein-Westfalen -  

Rheinland e. V. (Re-

gion Mönchenglad-

bach & Rhein-Kreis 

Neuss) 

-   
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17 Handwerkskammer 

Düsseldorf 

Mit Ihrem Schreiben vom 20. Oktober 2022 baten Sie uns um Stellungnahme zur oben 

genannten Bauleitplanung. 

 

Wir beziehen zum vorliegenden Planentwurf insoweit Stellung, als wir keine Bedenken 

oder Anregungen vortragen. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

18 Industrie- und Han-

delskammer Mittlerer 

Niederrhein Krefeld 
(Krefeld - Mönchengla-

dbach - Neuss) 

Die Stadt Jüchen beabsichtigt, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errich-

tung einer Wohnanlage mit bis zu 17 Wohneinheiten zu schaffen. 

 
Zu der Planung hat die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein bereits mit 

Schreiben vom 12. Mai 2022 Stellung genommen. Aufgrund der nunmehr öffentlich aus-

gelegten Planungsunterlagen ergibt sich keine andere Bewertung. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

19 Jagdgenossenschaft 

Jüchen/Kelzenberg 

-   

20 Kreisbauernschaft 

Neuss-Mönchenglad-

bach 

-   

21 Kreispolizeibehörde 
Rhein-Kreis Neuss 

(Fachbereich Städte-

bauliche Kriminalprä-

vention) 

Die Grundlage für städtebauliche Kriminalprävention bilden wissenschaftliche Untersu-
chungen bei denen ein enger Zusammenhang zwischen der Stadtplanung bzw. der Ge-

staltung von Gebäuden und der Kriminalitätsentwicklung bzw. Kriminalitätsfurcht fest-

gestellt wurde. 

 

Ziel der städtebaulichen Kriminalprävention ist es Kriminalität mindernde Rahmenbedin-

gungen zu schaffen und dadurch allen Bürgerinnen und Bürgern ein angstfreies und 

sicheres Leben zu ermöglichen und ihr Sicherheitsempfinden positiv zu beeinflussen. 

 

Gefahrenanalyse 

Die Prüfung der Planungsunterlagen zur Vermeidung kriminalitätsfördernder Aspekte 
hat keine grundsätzlichen Bedenken ergeben. Bei der Ausführung sind einige allge-

meine Anregungen der städtebaulichen Kriminalprävention zu beachten. 

 

Sollten die aufgezeigten Empfehlungen zu kriminalpräventiven Maßnahmen gesetzliche 

Vorschriften berühren, hat die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich 

Vorrang. 

 

Allgemeine Sicherungsempfehlungen 

Gestaltung und Pflege des Umfeldes 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Gefahrenanalyse: 

Die allgemeinen Präven-
tionshinweise sind bekannt 

und sind überwiegend Auf-

gabe der Bauausführung. 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-

nommen. 



6 
 

Um Sichtbeziehungen nicht zu beeinträchtigen sollten Flächen und Wege gut über-

schaubar sein und nach Möglichkeit geradlinig geführt werden. Nischen, Ecken, Winkel, 

Mauervorsprünge und breite Säulen sind zu vermeiden. Zudem müssen Flächen und 

Wege bei Dunkelheit dauerhaft und ausreichend hell (mind. 20 Lux) beleuchtet sein. 

 

Öffentliche, halböffentliche und private Flächen sollten durch symbolische oder reale 

Barrieren (niedrige Hecken, Einfriedungen, unterschiedliche Bodenbeläge) deutlich von-

einander abgegrenzt werden, eine klare Nutzungszuweisung sollte erkennbar sein. Be-
schilderungen und Leitsysteme mit Beschriftung oder Symbolen erleichtern die Orien-

tierung. 

 

Um für ein anhaltend gutes subjektives Sicherheitsgefühl zu sorgen, müssen Flächen 

und Wege dauerhaft gepflegt und sauber gehalten werden. Illegale Abfallbeseitigung, 

Schmierereien (Graffiti), zerstörte Beleuchtungsanlagen oder andere Sachschäden sind 

zeitnah zu beseitigen bzw. reparieren. Es sind in ausreichender Anzahl Mülleimer und 

Hundekotbeutelspender aufzustellen. Bei Ausstattungsgegenständen (Beleuchtung, 

Bestuhlung etc.) sind Vandalismus resistente Materialien zu verwenden. 
 

Um das Lagern unerwünschter Personengruppen zu verhindern, sollten Sitzgelegenhei-

ten so ausgeführt werden, dass sie zum Liegen ungeeignet sind. Dies kann bspw. durch 

Armlehnen mit einem Abstand von 60 cm erreicht werden. 

 

Bepflanzung 

Um Sichtbeziehungen nicht zu beeinträchtigen sollten auf öffentlichen bzw. halböffent-

lichen Flächen nur niedrige Büsche (max. 80 cm) und hochstämmige Bäume (mind. 2 

m) gepflanzt werden. Bepflanzungen sollten zudem erst ab 2 m Wegabstand vorgenom-

men werden, wuchernde Begrünung ist zurückzuschneiden. 
 

Verkehrswege 

Für eine gegenseitige Einsehbarkeit sollten Kfz.-, Rad- und Fußwege gemeinsam er-

schlossen werden. Durch verschiedene Bodenbeläge, Farbgebung o. ä. sind die unter-

schiedlichen Nutzungen deutlich voneinander zu trennen. Sackgassen sind für Fuß- und 

Radwege zu öffnen. Straßen, Wege und Grünflächen sind barrierefrei zu gestalten. 

 

Der Verkehrsraum ist ohne Blendwirkung und Dunkelzonen ausreichend zu beleuchten. 

Um für gutes subjektives Sicherheitsgefühl zu sorgen, sollten das Verhalten und der 
Gesichtsausdruck einer anderen Person auf mindestens 4 m Entfernung erkennbar 

sein. Eine gute Ausleuchtung kann durch abwechselnd auf beiden Straßenseiten auf-
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gestellte Straßenlampen erreicht werden. Nischen und Randbereiche sind zu vermei-

den. 

 

Gebäude 

Um die "informelle Kontrolle" zu erhöhen sollten die Fernster von Gebäuden auf den 

(halb-) öffentlichen Raum und auf die Verkehrswege ausgerichtet sein. Zugänge zu Ge-

bäuden sollten von den Verkehrswegen aus erkennbar bzw. ebenfalls auf die Verkehrs-

wege ausgerichtet sein. 
 

Verkehrsunfallprävention 

Hinsichtlich der Prüfung unfallvermeidender Aspekte wenden Sie sich im Bedarfsfall 

bitte selbständig an den Fachbereich Unfallauswertung/ Verkehrsraumplanung bei der 

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss. Sie erhalten von dort ggf. eine gesonderte Stel-

lungnahme. 

 

Einbruchschutz 

Nicht nur der Einbruch in eine Wohnung oder eines Einzel- oder Doppelhauses ist für 
viele Menschen ein schockierendes Ereignis. Neben dem finanziellen Verlust und den 

angerichteten Schäden, bleibt bei vielen Menschen ein Gefühl der Unsicherheit zurück. 

 

Die meisten herkömmlichen Fenster und Türen bieten keinen ausreichenden Schutz vor 

Einbruch. Deshalb empfiehlt die Polizei: 

 

Bei Fenstern und Fenstertüren im Erdgeschoss und Fenstern und Fenstertüren, die über 

Balkone, Vordächer, Anbauten, Feuerleitern usw. leicht erreichbar sind, sowie bei Ein-

gangstüren und Nebeneingangstüren sind grundsätzlich einbruchhemmende Elemente 

gemäß DIN EN 1627 mindestens in der Widerstandsklasse RC 2 dringend zu empfeh-
len. 

 

Ggf. sollten Objekte zusätzlich mit elektronischer Sicherheitstechnik (Einbruch-, Über-

fallmeldeanlagen, Videoüberwachung) ausgestattet werden. 

 

Einbruchschutz ist beim Neubau wesentlich kostengünstiger zu realisieren, als in einer 

späteren Um- oder Nachrüstung. 

 

Zum Thema Einbruchschutz bietet die Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss den Bau-
herren eine umfangreiche und kostenfreie Beratung an. Eine Terminabsprache kann 

unter der Rufnummer (02131) 300 - 25518 erfolgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verkehrsunfallprävention: 

Der Hinweis wird zur Kennt-

nis genommen. Eine Prüfung 

hinsichtlich verkehrsunfall-

vermeidender Aspekte ist im 

Rahmen der Aufstellung des 

Bebauungsplans nicht vorge-

sehen und wird bei Bedarf im 
Rahmen der Bauausführung 

durchgeführt. 

 

Einbruchschutz: 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 
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Um entsprechende textliche Hinweise z. B. im Bebauungsplan wird gebeten. Ferner 

wird angeregt bei Grundstücksverkäufen den Mindeststandard für Einbruchschutz durch 

die Kommune vertraglich festzulegen. 

 

Verteiler für Strom und Kommunikationstechnik sollte durch die Betreiber so abgesichert 

werden, dass Tatvorbereitungshandlungen (Sabotage von Einbruchmeldeanlagen u. a.) 

wirkungsvoll gehemmt werden. 

22 Kreiswerke Greven-

broich 

Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen von Seiten der Kreiswerke Grevenbroich 

GmbH keine Bedenken, wenn die Belange der Trinkwasserversorgung berücksichtigt 

werden. 

 

Wir gehen davon aus, dass die techn. Regelwerke, wie z.B. die DIN 1998 Unterbringung 

von Leitungen und Anlagen in öffentlichen Flächen oder das DVGW Merkblatt GW 125 

Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle, bei dem Aufstellen des Bebauungsplanes 

berücksichtigt wurden. 

 
Bitte informieren Sie die Kreiswerke frühzeitig, welche Firma von Ihnen mit den Tiefbau-

arbeiten für die Erschließung beauftragt wird. 

 

Aus Gründen der Gewährleistung und zur Vermeidung von Behinderungen bei der Bau-

ausführung sollte die Leitungsverlegung zusammen mit der Erschließungsmaßnahme 

ausgeführt werden. 

 

Vergeben werden die Arbeiten im Namen und auf Rechnung der Kreiswerke Greven-

broich GmbH. Die Bauüberwachung, Abrechnung, Abnahme und Überwachung der Ge-

währleistung für die Verlegung der Wasserleitung erfolgt durch die Kreiswerke Greven-
broich GmbH. 

 

Aus technischen Gründen bitten wir um Zusendung des Bebauungsplanes im dxf-For-

mat im Koordinatensystem ETRS_1989_UTM_Zone_32N_8Stellen. 

 

Für evtl. Rückfragen stehe ich Ihnen als zuständiger Ansprechpartner gerne zur Verfü-

gung. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Die Übersendung der Datei 

erfolgt im nächsten Verfah-

rensschritt. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 
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23 Landesbetrieb Stra-

ßenbau NRW: HS Mön-

chengladbach (Regio-

nalniederlassung Nie-

derrhein / Hauptsitz 

Mönchengladbach) 

Es bestehen vom Grundsatz her keine Bedenken aus Sicht der hiesigen Niederlassung. 

 

Ich weise jedoch darauf hin, dass gegenüber dem Landesbetrieb Straßenbau, weder 

jetzt noch in Zukunft aus dieser Planung Ansprüche auf aktiven und/oder passiven 

Lärmschutz oder ggfls. erforderlich werdende Maßnahmen bzgl. der Schadstoffausbrei-

tung geltend gemacht werden können. Außerdem wird auf das Problem der Schallre-

flektion hingewiesen. 

 
Sollten Rückfragen bestehen, stehe ich Ihnen unter nachfolgenden Kontaktdaten zur 

Verfügung und verbleibe 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

24 Landesbetrieb Wald 

und Holz NRW - Regio-

nalforstamt Nieder-

rhein 

Belange des Waldes werden weder mittel- noch unmittelbar von dem Verfahren betrof-

fen. Deshalb sind von meiner Seite keine Bedenken gegen die o.a. Planung vorzutra-

gen. 

Anregungen hierzu werden nicht gegeben. Eine postalische Zustellung erfolgt nicht. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

25 Landesbüro der Natur-

schutzverbände NRW: 

BUND 

-   

26 Landesbüro der Natur-

schutzverbände NRW: 

NABU 

-   

27 Landwirtschaftskam-

mer NRW: Landwirt-

schaftskammer NRW - 

Kreisstellen Rhein-

Erft-Kreis, Rhein-Sieg-

Kreis und Rhein-Kreis 

Neuss 

-   

28 LVR: LVR - Amt für Bo-

dendenkmalpflege im 

Rheinland 

-   

29 LVR: LVR - Amt für 

Denkmalpflege im 

Rheinland(Abtei Brau-

weiler) 

-   
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30 NEW Netz GmbH -   

31 NEW Netz GmbH  

Grundsatzplanung 

Rhein-Kreis-Neuss 

Gegen die o. g. Aufstellung/Änderung des Bebauungsplanes werden hinsichtlich der 

öffentlichen Erdgas- und Stromversorgung grundsätzlich keine Bedenken erhoben. 

 

Aufgrund der zu erwartenden vollelektrischen Versorgung, die ggf nicht aus dem beste-

henden örtlichen Netz zu entnehmen sind, sind hier frühzeitunge Abstimmungen bezüg-

lich des Leistungsbedarfs und der Konzeptionierung vorzunehmen. Eine Versorgung 

aus dem Mittelspannungsnetz ist nicht auszuschließen. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

32 Rhein-Kreis-Neuss: 

Der Landrat 

Ich habe die im Betreff genannte Planung geprüft. Im Einzelnen nehme ich wie folgt 

Stellung: 

 

Immissionsschutz: 

 

Dass die notwendigen Schalldämmungsmaßnahmen nicht als Festsetzung, sondern als 

Hinweis in die Planurkunde aufgenommen wurden, stößt auf erhebliche Bedenken und 

dürfte zur Unwirksamkeit des Bebauungsplanes führen. 

 
Eine Konfliktverlagerung in kommende Baugenehmigungsverfahren - wie im Hinweis 

Nr. 4.3 formuliert: "Nachweis der Einhaltung der Festsetzungen ist im Rahmen des Bau-

genehmigungsverfahrens zu erbringen" - setzt ein Erkennen und Prüfen der Konfliktlage 

auf Ebene der Bauleitplanung voraus: 

 

Eine Konfliktverlagerung auf die Ebene des Planvollzuges ist hingegen zulässig, wenn 

die Durchführung der Maßnahmen zur Konfliktbewältigung auf einer nachfolgenden 

Stufe möglich und hinreichend sichergestellt ist. Ob eine Konfliktbewältigung durch spä-

teres Verwaltungshandeln gesichert oder wenigstens wahrscheinlich ist, hat die Ge-

meinde dabei prognostisch zu beurteilen, weil es um den Eintritt zukünftiger Ereignisse 
geht. 

 

Der Plangeber muss sich hierfür im Aufstellungsverfahren einen Kenntnisstand ver-

schaffen, der ihm im Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses eine sachgerechte Beurteilung 

der Möglichkeit einer nachfolgenden Konfliktbewältigung erlaubt. Das wiederum setzt 

voraus, dass er die Konfliktsituation erkennt und die Möglichkeit einer Konfliktbewälti-

gung im nachgelagerten Verwaltungsverfahren aufklärt. 

 

- OVG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 07.06.2022 - 2 D 289/21.NE, BauR - Baurecht 2022, 
S. 1453, 1459 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

Die Schallschutzmaßnah-

men werden festgesetzt. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 
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Vorliegend handelt es sich um einen qualifizierten Bebauungsplan nach § 30 Abs. 1 

BauGB. Somit bedarf die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Wohnge-

bäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 keiner Baugenehmigung, § 63 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

BauO NRW. 

 

Damit ist nicht hinreichend sichergestellt, dass auch tatsächlich jetzt und in Zukunft 

überhaupt ein Baugenehmigungsverfahren durchgeführt wird, in dem die Anforderun-
gen an den Schallschutz geprüft werden. Damit fehlt die Voraussetzung für eine zuläs-

sige Konfliktverlagerung in ein nachfolgendes Verwaltungsverfahren. 

 

Es ist somit jedenfalls eine Festsetzung der Schallschutzmaßnahmen erforderlich, ein 

bloßer Hinweis reicht nicht aus. 

33 RWE Power AG Abt. 

POJ-LN 

-   

34 Stadt Bedburg: Fach-

dienst 5 - Stadtpla-
nung, Bauordnung, 

Wirtschaftsförderung -  

Wir bedanken uns für die Beteiligung in diesem Verfahren. Von Seiten der Stadt Be-

dburg bestehen keine Bedenken gegen das Vorhaben. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-
nommen. 

35 Stadt Erkelenz: Pla-

nungsamt 

-   

36 Stadt Grevenbroich 

FB 61 Stadtplanung 

Bauordnung 

-   

37 Stadt Jüchen: Ge-

meinde Jüchen - Amt 

für Schulen, Kultur  
und Sport 

-   

38 Stadt Jüchen: Amt für 

öffentliche Infrastruk-

tur 

Aus straßenbautechnischer Sicht bestehen keine Bedenken gegen den Bebauungs-

plan. Die Anbindung an das vorhandene Straßennetz ist durch die beabsichtigte Ver-

breiterung des vorhandenen Straßenquerschnittes möglich und die Anforderungen des 

zu erwartenden Verkehrsaufkommen ausreichend berücksichtigt. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 
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Im Hinblick auf die abwassertechnische Erschließung bestehen ebenfalls keine Beden-

ken gegen den Bebauungsplan. 

Die anfallenden Regen- und Schmutzwässer können an die vorhandene Trennkanali-

sation angeschlossen werden. 

 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist die Ableitung von Regenwasser grundsätzlich im 

Rahmen der Möglichkeiten zu reduzieren. 
Aus diesem Grund sind im weiteren Planungsprozess abflussreduzierende bzw. verzö-

gernde Maßnahmen (Zisternen, Brauchwasseranlage, wasserdurchlässige Oberflä-

chenbefestigungen, Dachbegrünung etc.) zu prüfen. 

39 Stadt Jüchen: Bauauf-

sicht 

-   

40 Stadt Jüchen: Ord-

nungsamt (Brand-

schutz) 

Gegen den o. g. Bebauungsplan in vorliegender Form bestehen aus brandschutztech-

nischer Sicht keine Bedenken. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

41 Stadt Jüchen: Ord-
nungsamt/Feuerwehr 

Im Gutachten wird eine prozentuale Verkehrsverteilung angenommen, die nicht der Re-
alität entspricht. Dies wurde bereits in der Stellungnahme vom 05.04.22 vermerkt. 

Da die Leistungsfähigkeit an den untersuchten Knotenpunkten nach gewiesen wurden, 

bestehen keine Bedenken die Wohnanlage zu realisieren. 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 
wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

42 Stadt Korschenbroich: 

Stadtentwicklung, Pla-

nung und Bauord-

nung. 

-   

43 Stadt Mönchenglad-

bach: FB 61 - Stadtent-

wicklung und Planung 

-   

44 Telefonica Germany 

GmbH & Co. OHG - 

Nürnberg 

-   

45 Verkehrsverbund 

Rhein-Ruhr AöR 

-   
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(VRR)(Nahverkehrs-

management) 

46 Vodafone GmbH - 

deutschlandweit 

Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 20.10.2022. 

 

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen 

die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich 

befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuver-

legung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 
 

Bitte beachten Sie: 

Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeldfreimachung, 

etc. oder eine Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, dass Vodafone und 

Unitymedia trotz der Fusion hier noch separat Stellung nehmen. Demnach gelten wei-

terhin die bisherigen Kommunikationswege. Wir bitten dies für die nächsten Monate zu 

bedenken und zu entschuldigen. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

47 Vodafone NRW GmbH 

(ehemals Unitymedia) 

Vielen Dank für Ihre Information. 

 
Im Planbereich liegen Versorgungsanlagen der zuständigen Vodafone-Gesellschaft. 

Wir sind grundsätzlich daran interessiert, unser glasfaserbasiertes Kabelnetz in Neu-

baugebieten zu erweitern und damit einen Beitrag zur Sicherung der Breitbandversor-

gung für Ihre Bürger zu leisten. 

 

Ihre Anfrage wurde an die zuständige Fachabteilung weitergeleitet, die sich mit Ihnen 

zu gegebener Zeit in Verbindung setzen wird. Bis dahin bitten wir Sie, uns am Bebau-

ungsplanverfahren weiter zu beteiligen. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte geben Sie dabei immer 
unsere obenstehende Vorgangsnummer an. 

 

Bitte beachten Sie: 

Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeldfreimachung, 

etc. oder eine Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, dass die verschie-

denen Vodafone-Gesellschaften trotz der Fusion hier noch separat Stellung nehmen. 

Demnach gelten weiterhin die bisherigen Kommunikationswege. Wir bitten dies für die 

nächsten Monate zu bedenken und zu entschuldigen. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
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48 Westnetz GmbH:  Re-

gionalzentrum Neuss - 

Netzplanung (Doku-

mentation und Liegen-

schaften) 

Vielen Dank für die Beteiligung am Bebauungsplan Nr. 076 "Auf der Löh" im Ortsteil 

Jüchen.  

 

Wir haben die Unterlagen auf unsere Belange geprüft. Hier unsere Stellungnahme: 

 

Wir sind von dieser Baumaßnahme nicht betroffen. Daher bestehen unsererseits keine 

Einwände gegen den obigen Bebauungsplan. 

Die Stellungnahme wird zur 

Kenntnis genommen. 

Die Stellungnahme 

wird zur Kenntnis ge-

nommen. 

49 Westnetz GmbH: 
DRW-S-LK-TM (110-kV 

Hochspannungslei-

tungen) 

-   

 


